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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3523/J der 

Abgeordneten Mag.a Selma Yildirim, Verena Nussbaum, Genossinnen und Genossen 

betreffend „Nationaler Aktionsplan Behinderung - wo ist die Evaluierung?“ wie folgt: 

Frage 1: 

 Seit wann liegt dem BMASGK der Endbericht der wissenschaftlichen Evaluierung des 

NAP Behinderung vor? 

Der Endbericht der Evaluierungsstudie zum NAP Behinderung 2012-2020 wurde von der 

Universität Wien am 30. Juni 2020 vorgelegt. 

Frage 2: 

 Welche zentralen Empfehlungen formuliert der Endbericht für die Gestaltung des 

neuen NAP Behinderung, der ab 1. Jänner 2022 gelten sollte? 

Die Studie enthält als Ergebnis insgesamt 91 Empfehlungen für den neuen NAP Behinderung 

2022-2030. Darunter finden sich 27 strukturelle Empfehlungen für die Erstellung und die 
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Umsetzung des neuen NAP Behinderung. Des Weiteren sind 64 detaillierte, inhaltliche 

Empfehlungen zu allen Lebensbereichen enthalten, mit denen sich die einzelnen 

Fachbereiche intensiv auseinandersetzen werden und die nicht nach ihrer „Wertigkeit“ zu 

beurteilen sind. 

Frage 3: 

 Wann wird der Endbericht der Evaluierung dem Nationalrat zur Durchsicht und zur 

Debatte vorgestellt? 

Der Endbericht der Studie wird in der Begleitgruppe zum NAP Behinderung, in der eine 

große Anzahl an Stakeholdern aus dem Behindertenbereich vertreten sind, breit diskutiert 

werden. Auch wird die Evaluierung in der Sitzung des Bundesbehindertenbeirates am 

1. Dezember 2020 behandelt werden. Dem Bundesbehindertenbeirat gehören als 

stimmberechtigte Mitglieder die Behindertensprecherinnen und Behindertensprecher der 

im Nationalrat vertretenen Parteien an, sodass diese Sitzung auch dazu dient, dem 

Nationalrat bzw. dessen Behindertensprecherinnen und Behindertensprechern den 

Endbericht der Evaluierung zur Durchsicht und zur Diskussion vorzustellen. 

Frage 4: 

 Wann wird der Endbericht der Evaluierung des NAP Behinderung auf der Website des 

BMASGK der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt? 

Die Veröffentlichung der Evaluierungsstudie zum NAP Behinderung 2012-2020 auf der 

Website des Sozialministeriums erfolgte am 6. November 2020. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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